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BG-Regel „Fernwärmeverteilungsanlagen“ (BGR 119)
Einleitung
Die BG-Regel „Betrieb von Fernwärmenet-
zen“ (BGR 119) vom April 1994 wurde voll-
ständig neu überarbeitet. 
Der Titel der alten BGR 119 ist umbenannt
worden in BG-Regel „Fernwärmevertei-
lungsanlagen“ (BGR 119).
In der Überarbeitung der BG-Regel sind der
fortschrittliche Stand der Sicherheitstechnik
sowie neue Erkenntnisse aus dem Unfallge-
schehen und die Erfahrungen bei der

Anwendung der alten BGR 119 im Bereich
des Betriebes von Fernwärmeverteilungsan-
lagen einbezogen worden. Um die neue
BGR 119 für den Anwender verständlicher
und anschaulicher zu gestalten, wurden zu
den einzelnen Abschnitten umfangreiche
Erläuterungen, entsprechende Hinweise
und beispielhafte Lösungsmöglichkeiten in
Kursivschrift gegeben, sowie die Texte durch
zahlreiche Bilder verdeutlicht.
Die neue BGR 119 ist seit April 2006 für

Betreiber von Fernwärmeverteilungsanla-
gen anzuwenden.
Im Folgenden werden die wesentlichen
Inhalte der BGR 119 dargestellt:

Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mungen
Anwendung findet die BGR 119 auf das
Betreiben von Anlagen, die zum Transport,
zur Übertragung und Speicherung der Wär-
meträger Heizwasser oder Dampf in Fern-
wärmeverteilungsanlagen verwendet wer-
den. Fernwärmeverteilungsanlagen begin-
nen an der ersten Absperrarmatur hinter der
Wärmeübertragung der Fernwärmeerzeu-
gungsanlage im Kreislauf der Hauptleitung
und enden an der Übergabestelle zur Ver-
braucheranlage.
In den Begriffsbestimmungen werden Fest-
legungen getroffen, die sowohl den
betrieblich Verantwortlichen als auch dem
Planer Hinweise auf die Begriffe
1. Anlagenverantwortliche,
2. Arbeitsverantwortliche,
3. Betreiben,
4. Einsteigöffnungen,
5. Fernwärmeverteilungsanlagen,
6. Freigabeverfahren,
7. Gefahr,
8. Gefährdung,
9. Kanäle

und
10. Schächte
geben.

Organisatorische Maßnahmen
Der Abschnitt 4 „Organisatorische Maßnah-
men“ ist in folgende Unterabschnitte ge-
gliedert:
4.1 besondere Gefährdungen, persönli-

che Schutzausrüstungen,
4.2 Anlagenverantwortliche,
4.3 Betriebsanweisungen,
4.4 Unterweisungen,



4.5 geeignete Personen, Arbeitsgruppen,
Sicherungsposten, Aufsicht,

4.6 Freigabeverfahren,
4.7 Hitzeeinwirkungen,
4.8 Störungen.

Diese einzelnen Abschnitte konkretisieren
und ergänzen in erster Linie organisatori-
sche Grundpflichten des Arbeitgebers bzw.
Unternehmers in der Fernwärmewirtschaft,
wie sie allgemein aus dem Arbeitsschutz-
gesetz, der Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) und
der Betriebssicherheitsverordnung hervor-
gehen. Werden die geforderten Schutzziele
erreicht, hat der Unternehmer verantwor-
tungsbewusst gehandelt und ein Organisa-
tionsverschulden ist auszuschließen.

Auswahl und Aufstellung von Arbeits-
mitteln; Gestaltung von Arbeitsplätzen;
Betrieb
Die Auswahl und Aufstellung von Arbeits-
mitteln, die Gestaltung von Arbeitsplätzen
und der Betrieb stellen besondere Anforde-
rungen an den Unternehmer bzw. die
betrieblichen Führungskräfte dar. 
Hierbei sind die technischen, organisatori-
schen und personenbezogenen Sicherheits-
maßnahmen in die betriebliche Praxis umzu-
setzen. Der Abschnitt 5 und die folgenden
Unterabschnitte liefern dazu eine geeignete

Hilfestellung. Die Unterabschnitte sind unter-
teilt in:
5.1   Straßenverkehr,
5.2 Bedienen, Instandhalten, Erweitern,
5.3   Rettungseinrichtungen,
5.4   Gitterroste,
5.5   Elektrische Betriebsmittel,
5.6   Arbeiten an Anlagen,
5.7   Befahrbarkeit von Anlagenteilen,
5.8   Arbeiten in Anlagenteilen,
5.9 Füllen von Rohrleitungen, Anlagen

und Anlagenteilen,
5.10 Entleeren von Anlagenteilen,
5.11 Absperreinrichtungen.
Diese Unterabschnitte befassen sich über-
wiegend mit den Themen „Freischalten von
Anlagenteilen nach den fünf Sicherheitsre-
geln in Verbindung mit dem Freigabever-
fahren“ und „Sicheres Begehen bzw. Befah-
ren von Schächten und Kanälen in der Fern-
wärmeversorgung“.
Auf Grund der besonderen Gefährdungen
und dem daraus resultierenden Unfallge-
schehen sind die aus Abschnitt 5 hervorge-
henden Schutzziele von wesentlicher
Bedeutung.

Prüfungen
Allgemein ist das Prüfen von Arbeitsmitteln
im § 10 der Betriebssicherheitsverordnung
geregelt. Im speziellen Fall des Abschnittes 6
der BGR 119 wird deshalb nur die Funkti-

onsfähigkeit bzw. Funktionsprüfung orts-
fester und nicht ortsfester Messgeräte oder
Warneinrichtungen gemäß den Erläuterun-
gen zu Abschnitt 5.8.5 der BGR 119 ange-
sprochen. Dieser Abschnitt stellt somit eine
Konkretisierung des § 4 Arbeitsschutzge-
setz und des § 10 Betriebssicherheitsverord-
nung dar und wird damit begründet, dass
Messgeräte oder Warneinrichtungen nur
dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie den
Einsatzbedingungen voll genügen und
funktionsfähig sind. Die Sicherheit darf
nicht durch mangelnde Funktionsfähigkeit
vorgetäuscht werden, womit eine regel-
mäßige Prüfung unerlässlich ist.

Anhänge
Um für den Praktiker in der Fernwärme wei-
tere Hilfestellungen bereitzustellen, sind der
BGR 119 vier Anhänge hinzugefügt. 
Diese sind im Einzelnen:
Anhang 1
„Begründungen und Erläuterungen zu ein-
zelnen Abschnitten dieser BG-Regel“,
Anhang 2 
„Muster für Freigabeverfahren und Unter-
weisungsnachweise“,
Anhang 3
„Musterbeispiele für Betriebsanweisungen
aus der Praxis“,
Anhang 4
„Vorschriften und Regeln“.


